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Federführendes Amt: 

Stadtentwicklungsamt 

Erforderliche Protokollauszüge (2-fach) 

- 60 - 

Vorgang:  AZ: 20110394 

Beratungsfolge Behandlung Termin 

 Technischer Ausschuss  Beschlussfassung   13.03.2012 

 
 
Betreff:  () Bauvoranfrage / (x) Bauantrag / () Kenntnisgabeverfahren 
 
für 
 

Erstellung eines Verwaltungsgebäudes (Haus B), Winnenden, Am Jakobsweg, 
Flst.-Nr. 860/6 
 
Bauherr: Rems-Murr-Kliniken GmbH, 71334 Waiblingen 

 
 
 
Beratungsgrund: Einvernehmen der Stadt gem. § 36 Abs. 2 i. V. m. 
 
(x) § 31 Abs. 2 BauGB (Befreiung B-Plan) 
 
() § 33 Abs. 1 BauGB (Vorgriff auf B-Plan) 
 
() § 34 BauGB (Innenbereich ohne B-Plan) 
 
() § 35 Abs. 1 BauGB (Außenbereich privilegiert) 
 
() § 35 Abs. 2 BauGB (Außenbereich nicht privilegiert) 
 
Nachbareinspruch  nein (x) / ja (): siehe Beilage(n) () 
 
Stellplätze notwendig nein () / ja (x): voll nachgewiesen  (x) 
       zum Teil nachgewiesen () 
 
 
Beschlussvorschlag:  
 
Dem im Betreff genannten Vorhaben wird zugestimmt. 
 
Das Einvernehmen der Stadt Winnenden gem. § 36 Abs. 2 i. V. m. § 31 Abs.2 BauGB wird 
erteilt. 
 
 
 

Amtsleiter: Sichtvermerke (Kurzzeichen/Datum): 

02.03.2012 

________________ 

Datum / Unterschrift 

OB BM 20   

 



Stadt Winnenden 
S i t z u n g s v o r l a g e  Nr. 045/2012 ö 

 
 
Begründung:  
 
In direkter Nachbarschaft zum Klinikum und Ärztehaus am Jakobsweg soll ein Verwaltungs-
gebäude erstellt werden. Das Verwaltungsgebäude umfasst Büroräume, Tagungs- und 
Konferenzräume, sowie eine Kindertagesstätte im Erdgeschoss.  
 
Das Bauvorhaben beinhaltet lediglich geringfügige Überschreitungen des Bebauungsplanes. 
Da es sich jedoch insgesamt um ein umfangreiches Bauvorhaben handelt, wird es dennoch 
im Technischen Ausschuss vorgestellt. 
 
Gemäß den Festsetzungen des Bebauungsplanes sind die privaten Grünflächen östlich des 
Sondergebietes als Patientengarten anzulegen und von jeglicher Bebauung freizuhalten. Die 
Gestaltung der Außenanlagen bezieht sich beim Verwaltungsgebäude zum großen Teil auf 
die Anforderungen der Kindertagesstätte. Im Rahmen dieser Außenanlagen sind außerhalb 
des Baufensters und zumindest teilweise auf der privaten Grünfläche der Spielbereich mit 
verschiedenen Geräten, sowie ein kleines Spielhaus und ein kleiner Geräteschuppen geplant 
(siehe Lageplan). Hier liegt ein Verstoß gegen den Bebauungsplan vor. Diese Befreiung ist 
jedoch städtebaulich vertretbar. Die baulichen Anlagen fügen sich in das gesamte 
Erscheinungsbild der privaten Grünfläche gut ein. 
 
Die Fassadengestaltung ist entsprechend den Festsetzungen des Bebauungsplanes geplant. 
Das Farbkonzept wird mit der Farbgebung des Klinikums abgestimmt. 
 
 
Die vollständigen Ansichten mit Lageplan werden aufgrund der Plangrößen zur besseren 
Lesbarkeit in der Sitzung im Original vorgelegt. 
 
 
Bauordnungsrechtliche Hinweise: 
 
Die Nachbaranhörung wird in KW 12 abgeschlossen sein. Nachbareinwendungen sind bisher 
nicht eingegangen. 
 
 
Anlagen:  
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